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Antrag 49/I/2024 KDVMitte

Abriss von Gebäuden einschränken: Von der Bauordnung zur Umbauordnung!

Beschluss:

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses und des Senats von Berlin werden aufgefordert, sich für eine

Einschränkung des Abrisses von Wohn- und Gewerberäumen in Berlin einzusetzen. Gebäude sollen künftig nur dann abge-

rissen werden dürfen, wenn Abriss und Neubau auch unter Beachtung der Klima- und Ressourcenschutzes tatsächlich wirt-

schaftlicher sind als das Sanieren, Umbauen, Umnutzen oder Erweitern.

 

Zur Verankerung insbesondere der ökologischen Dimension des Abrisses sowie zur Erleichterung des Um- und Ausbaus Be-

standsgebäuden ist die Berliner Bauordnung umgehend wie folgt zu ändern:

• Einführung eines umfassenden Genehmigungsvorbehalts für den Abriss von Gebäuden, bei dem insbesondere eine

ganzheitliche Lebenszyklusbetrachtung (Bau, Betrieb und Rückbau) eines Gebäudes mit den bisherigen Investitionen

des Eigentümers verankert ist und ein Rückbau nur zugelassen werden kann, sofern und soweit der Neubau ökologisch

insgesamt weniger belastend ist als der Erhalt des Bestandsbauwerks,

• ErleichterungvonAbweichungen sowohl für denBestandals auch für denNeubau, umzumeinendenvollständigenoder

teilweisen Abriss von Bestandsgebäuden aufgrund nicht leistbarer Anforderungen zu vermeiden und um zum anderen

innovative ressourcensparende Bauweisen im Neubau zu erleichtern,

• Erhöhung der Anforderungen an die Flexibilität beimNeubau vonGewerbeimmobilien (Aufzeigen integrierter Um- oder

Rückbaumöglichkeiten),

• Beibehalten der Anforderungen der ursprünglichen Gebäudeklasse im Falle von Aufstockungen und Nutzungsänderun-

gen, soweit wie möglich, und

• Beibehaltung von bauzeitlichen Anforderungen bei Bestandsgebäuden, sofern und soweit dies nicht den Schutzzielen

der Bauordnung entgegensteht.

 

Zudem sollen die unteren Bauaufsichtsämter im Land Berlin besser personell und digital ausgestattetwerden, umdie tatsäch-

liche Leistungsfähigkeit, z.B. bei der Beurteilung von Lebenszyklusbilanzen und Rückbaukonzepten, zu erhöhen.

Überweisen an

Senat
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